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Dr. Gerd Landsberg 

ist Geschäftsführendes Präsidialmitglied 

des Deutschen Städte- und 

Gemeindebundes. 

Der Deutsche Städte- und 

Gemeindebund vertritt die Interessen 

der Kommunalen Selbstverwaltung der 

Städte und Gemeinden in Deutschland 

und Europa. Über seine Mitglieds- 

verbände repräsentiert er rund 11.000 

Kommunen in Deutschland. 

 

Mitgliedsverbände 

•  Bayerischer Gemeindetag  

•  Gemeinde- und Städtebund 

Rheinland-Pfalz  

•  Gemeinde- und Städtebund Thüringen  

•  Gemeindetag Baden-Württemberg  

•  Hessischer Städte- und 

Gemeindebund  

•  Hessischer Städtetag  

•  Niedersächsischer Städte- und 

Gemeindebund  

•  Niedersächsischer Städtetag  

•  Saarländischer Städte- und 

Gemeindetag  

•  Sächsischer Städte- und Gemeindetag  

•  Schleswig-Holsteinischer 

Gemeindetag  

•  Städte- und Gemeindebund 

Brandenburg  

•  Städte- und Gemeindebund 

Nordrhein-Westfalen  

•  Städte- und Gemeindebund Sachsen-

Anhalt  

•  Städte- und Gemeindetag 

Mecklenburg-Vorpommern  

•  Städtebund Schleswig-Holstein  

•  Städtetag Rheinland-Pfalz 

Innenstädte und Ortskerne stärken! 
Nutzungsvielfalt fördern –  
Neue Konzepte entwickeln 

Die Auswirkungen der Corona-Pande-

mie und der dadurch bedingte weiter 

zunehmende Online-Handel gefährden 

unsere Innenstädte und Ortskerne: 

Vielerorts ist mit einer weiteren Zu-

nahme von Betriebsschließungen und 

Leerständen zu rechnen. Experten 

rechnen aktuell allein mit der Schlie-

ßung von bis zu 80.000 weiteren Einzel-

handelsstandorten. Dies hat massive 

Auswirkungen auf die Innenstädte, die 

weiter an Attraktivität verlieren wer-

den. Ziel muss es sein, Innenstädte als 

Orte der Nutzungsvielfalt, Kommunika-

tion und Lebensqualität zu erhalten 

und zu stärken. 

 

Darüber hinaus muss es gelingen, un-

sere Innenstädte und Ortskerne an den 

Erfordernissen von Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz auszurichten und umzu-

bauen. Mehr Grün, mehr Wasser, weni-

ger Asphalt und Beton müssen für ein 

besseres Mikroklima und mehr Lebens-

qualität sorgen. Innenstädte sind die Vi-

sitenkarte einer Stadt oder Gemeinde. 

Sie sind für die Menschen Identifikati-

onsfaktor und Heimat sowie gleichzeitig 

wichtige Orte der Begegnung. Daher ist 

es erforderlich, gemeinsam mit allen In-

nenstadtakteuren und der Bürgerschaft 

kreative Innenstadtkonzepte zu entwi-

ckeln. Bund und Länder sind hier gefor-

dert, die Kommunen bei dieser Aufgabe 

auch finanziell zu unterstützen. 

 

Allianz für Innenstädte 

 

Es ist besonders wichtig, die bestehende 

Ungleichbehandlung zwischen dem 

Handel in den Innenstädten und dem 

Online-Handel, aber auch der „Grünen 

Wiese“, zu beenden. Dies betrifft unter 

anderem die strengen Regelungen zur 

Ladenöffnung. Während der Online-

Handel ohne Einschränkungen an 7 Ta-

gen in der Woche und 24 Stunden am 

Tag läuft, muss sich der stationäre Han-

del in den Innenstädten an den strengen 

Vorgaben der Ladenöffnungsgesetze 

der Länder orientieren. Städten und Ge-

meinden muss es in Abstimmung mit 

dem örtlichen Handel und bei grund-

sätzlicher Beachtung der Sonntagsruhe 

ermöglicht werden, Ladenöffnungszei-

ten zukünftig bedarfsgerecht und flexi-

bel eigenständig festzulegen.  

 

Darüber hinaus müssen weitere Anreize 

für die Innenstädte, wie etwa steuerli-

che Erleichterungen für die Sanierung o-

der den Umbau von Einzelhandelsim-

mobilien oder auch die Einführung einer 

Produktversandsteuer, geprüft werden. 

Mit letzterem könnte es gelingen, die 

durch den Online-Handel entstehenden 

Verkehrs- und Umweltbelastungen zu 

reduzieren und den Online-Handel an 

den Infrastrukturkosten des Transport-

verkehrs sowie den Umweltbelastungen 

angemessen zu beteiligen.  

  

ST ATEMENT  ZU  ST AD T U ND HANDEL  DER AU TO R  
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Hinzukommen müssen eine gute 

Nutzungsmischung von Handel, 

Wohnen, Arbeiten und Freizeit in 

den Innenstädten. Auch ein attrakti-

ves Gastronomieangebot, Kulturver-

anstaltungen sowie das Abhalten 

von Märkten tragen zu einer attrak-

tiven Innenstadt bei. Daher gilt: Die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

sind Krise und Chance zugleich: 

Durch angepasste Gewerbemieten 

und eine kooperative Zusammenar-

beit der Innenstadtakteure können 

unsere Zentren wieder an urbaner 

Qualität gewinnen. 

 

Lebendige Innenstädte schaffen – 

Kommunen stärken 

 

Lebendige Innenstädte haben weit 

über die Versorgung hinaus zentrale 

Bedeutung. Für Bürger und Touris-

ten haben Innenstädte einen hohen 

Identifikationswert. Sie sind Aufent-

haltsmittelpunkt und bilden die „Vi-

sitenkarte" einer Stadt. Städte und 

Gemeinden sind daher in der Pflicht. 

Sie können ihrer Verantwortung zur 

Belebung der Innenstädte, insbeson-

dere durch gestalterisch gelungene 

Einkaufsstraßen, durch Plätze mit  

hoher Aufenthaltsqualität, durch 

gute Wegebeziehungen zwischen 

den Einzelhandelslagen, durch einen 

gut ausgebauten ÖPNV, durch ein 

gutes Parkplatzangebot und nicht 

zuletzt durch die Gewährleistung 

von Sicherheit und Sauberkeit nach-

kommen. 

 

Es bedarf allerdings auch einer ziel-

gerichteten finanziellen Unterstüt-

zung durch Bund und Länder. Damit 

Städte und Gemeinden die aktuellen 

Herausforderungen bewältigen kön-

nen, muss schnell und unbürokra-

tisch geholfen werden. Ein vom Bund 

aufgelegter und finanzierter „Innen-

stadtfonds“ mit einem Volumen von 

mehreren Milliarden Euro könnte 

wichtige Impulse setzen. Ein solcher 

Fonds könnte auch aus den Mitteln 

einer neu zu schaffenden Abgabe für 

große Online-Händler gespeist wer-

den.  Kommunen müssen insbeson-

dere bei Schlüsselimmobilien einen 

verbesserten Zugriff bekommen und 

temporär in den Grunderwerb oder 

in eine Miete gehen können. Nur 

dann werden sich neue Nutzungs-

konzepte und kreative Ideen auch 

tatsächlich umsetzen lassen. Ein In-

nenstadtfonds sollte daher auch zur 

Erarbeitung und Aktualisierung von 

Innenstadtkonzepten, zur Analyse 

der Leerstandssituation sowie zur 

Etablierung von Austauschformaten 

der Kommunen mit allen Innenstadt-

akteuren genutzt werden können.  

 

Erforderlich ist zudem eine Schär-

fung der planungsrechtlichen Instru-

mente. Insbesondere das kommu-

nale Vorkaufsrecht kann durch Fest-

legung einer Preislimitierung ge-

stärkt werden, um die Preisspirale 

am Bodenmarkt effektiv zu durch-

brechen. Das derzeit laufende Ge-

setzgebungsverfahren zu einem Bau-

landmobilisierungsgesetz bietet 

hierfür die passende Gelegenheit. 

 

Eine dauerhafte und angemessene 

Städtebauförderung ist zudem we-

sentliche Voraussetzung, um die 

Rahmenbedingungen für lebendige 

Innenstädte, sowohl in großen Städ-

ten als auch im ländlichen Raum, 

weiter zu verbessern. Die Mittel der 

Bundesstädtebauförderung müssen 

daher langfristig auf mindestens 1,5 

Milliarden Euro pro Jahr festgesetzt 

und die Co-Finanzierung durch die 

Länder muss sichergestellt werden. 

 

Online-Handel wächst weiter 

 

Die aktuellen Zahlen des Handels be-

legen, dass der Online-Handel ein 

wesentlicher Wachstumstreiber der 

Handelsbranche bleiben wird.  
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Zwar entfallen in Deutschland noch 

knapp 90 Prozent des Umsatzes auf 

den stationären Handel. Nichtsdes-

totrotz ist ein deutlicher Zuwachs 

beim Online-Handel, insbesondere 

im Bereich der Bekleidung/Mode, 

Bücher sowie der Unterhaltungs-

elektronik festzustellen. Die Corona- 

Krise wird diese Entwicklung noch-

mals deutlich befördern. Das Wachs-

tum des Online- und Versandhandels 

stieg im Jahr 2020 um knapp 25 Pro-

zent auf rund 72 Milliarden Euro. Für 

das Jahr 2021 ist mit einem weiteren 

Umsatzplus zu rechnen. 

 

Der Handel funktioniert nur mit 

und nicht gegen das Internet 

 

Der Einzelhandel steht vor der Her-

ausforderung, eine stärkere Verzah-

nung zwischen stationärem Geschäft 

und dem Online-Handel vorzuneh-

men. Denn die meisten Kunden prak-

tizieren heute einen „Multi-Channel-

Handel": Sie kaufen sowohl lokal wie 

über das Internet ein. Diese Entwick-

lung hat auch der Online-Handel be-

reits aufgegriffen. Immer mehr On-

line-Händler eröffnen stationäre Ge-

schäfte auch in den Innenstädten. 

Umgekehrt sind aber auch die stati-

onären Händler herausgefordert, 

den Kunden ein digitales Angebot zu 

offerieren. 

 

Auf diesem Weg werden die Strate-

gien des Online-Handels und die Vor-

teile des stationären Handels sinn-

voll miteinander kombiniert. Dies 

betrifft etwa den Umtausch, die Ab-

holung und Belieferung von Waren 

und nicht zuletzt die Beratung der 

Kunden. Digitalisierung im Handel 

muss aber mehr bedeuten als die 

schlichte Eröffnung von Online-

Shops. Es gilt für den stationären Ein-

zelhandel, wie oft schon erfolgt, 

auch Anwendungen wie Innennavi-

gation, digitale Produktinformatio-

nen oder mobile Bezahlsysteme vor-

zuhalten. Derartige Ansätze müssen 

handelsseitig ausgebaut und im Kun-

deninteresse fortentwickelt werden. 

Die Verschmelzung der Vertriebs-

wege des Handels sowie die „Digita-

lisierung der Geschäfte“ ist daher die 

größte Serviceoffensive des Handels. 

 

Innovationen wie Navigation in Ge-

schäften oder mobile Bezahlsysteme 

setzen allerdings den Zugriff des 

Kunden auf das Internet voraus. Dies 

ist in der Regel nur über WLAN mög-

lich. Ein offenes WLAN und ein flä-

chendeckendes Breitbandnetz, ge-

rade in Innenstädten, sind daher zu 

forcieren. Auf diesem Weg können 

nicht nur digitale Angebote des Han-

dels, sondern auch der Verwaltung, 

des ÖPNV, der Gastronomie und 

sonstiger Dienstleister genutzt wer-

den. Folge ist eine Attraktivitätsstei-

gerung der Innenstädte.  

 

Vernetzungen schaffen:  

Lokale Online-Marktplätze  

nutzen 

 

Lokale Online-Marktplätze sind ein 

sinnvolles Instrument, damit der sta-

tionäre Einzelhandel Warensorti-

mente im Internet präsentiert und - 

in der jeweiligen Region und darüber 

hinaus - auf sich aufmerksam macht. 

Erfahrungen zeigen, dass die Kunden 

solche Angebote annehmen und 

nach einer Produktsuche auf dem 

Online-Marktplatz ihre Waren und 

Dienstleistungen beim Händler „vor 

Ort“ einkaufen, einschließlich eige-

ner Lieferservices der beteiligten 

Händler. 

 

Problematisch ist zum Teil die man-

gelnde Bekanntheit derartiger Por-

tale. Daher ist eine gezielte Öffent-

lichkeitsarbeit einschließlich geeig-

neter „Marketingkonzepte“ nötig. 
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Diese können die Kommunen im 

Rahmen der kommunalen Wirt-

schaftsförderung aktiv unterstützen, 

indem auf der städtischen Frontpage 

ein Link zu dem entsprechenden lo-

kalen Online-Marktplatz angeboten 

wird. Dies garantiert einen einheitli-

chen „Weg des Kunden“ zu den On-

line-Marktplätzen.  

 

Um den Aufwand für die Einstellung 

neuer Produkte auf eine Online-

Plattform beziehungsweise ein Web-

kaufhaus zu reduzieren, empfiehlt 

sich handelsseitig die Anbindung von 

digitalen Warenwirtschaftssyste-

men. Nur so wird im Ergebnis die 

Teilnahme von Händlern an einer 

Online-Plattform attraktiv und vom 

Zeitaufwand realisierbar. 

 

Breitbandausbau forcieren –  

Ländliche Räume stärken 

 

Digitale Innovationen benötigen 

eine entsprechende technische Inf-

rastruktur. Daher muss die flächen-

deckende Versorgung mit einer leis-

tungsstarken Breitbandinfrastruktur 

in Deutschland weiterhin absolute 

Priorität besitzen. Nur wenn diese 

vorhanden ist, können Städte und 

Handel – insbesondere auch in länd-

lichen Räumen – die Chancen der Di-

gitalisierung nutzen. Auch wenn in 

den letzten Jahren Fortschritte er-

zielt wurden, sind gerade die ländli-

chen Regionen vielfach nicht ausrei-

chend oder gar nicht mit Breitband 

versorgt. Dies muss sich schnell än-

dern, damit Bürgerinnen und Bürger, 

die Kommunen sowie die Unterneh-

men von der Digitalisierung profitie-

ren können. Dazu bedarf es einer 

klugen und ausgewogenen Ausbaus-

trategie.  

 

Darüber hinaus müssen die Empfeh-

lungen der vom Bund initiierten 

Kommission Gleichwertige Lebens-

verhältnisse zügig umgesetzt wer-

den. Hierzu zählt u. a. die Einrichtung 

des gesamtdeutschen Fördersys-

tems für strukturschwache Regio-

nen, die Bündelung vorhandener 

Förderprogramme sowie die Ab-

sicht, die Maßnahmen der ländli-

chen Entwicklung in der Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschut-

zes“ (GAK) auf die besonderen Her-

ausforderungen in den ländlichen 

Räumen zu fokussieren. Hier gilt: wir 

haben kein Erkenntnis-, sondern ein 

Umsetzungsproblem! Dies betrifft 

insbesondere die Versorgung der 

ländlichen Räume mit einer guten di-

gitalen Infrastruktur und einem flä-

chendeckenden und leistungsstar-

ken ÖPNV. Es muss daher schnell mit 

der Umsetzung der Handlungsemp-

fehlungen begonnen werden, um 

Deutschland dem Ziel gleichwertiger 

Lebensverhältnisse tatsächlich nä-

her zu bringen.  

 

Service verbessern –  

Innenstadteinkauf als Erlebnis 

 

Beim stationären Einkauf kann und 

muss der Handel seine Vorteile zu-

künftig voll ausspielen. Dazu gehö-

ren zum Beispiel die Schaffung einer 

„Wohlfühlatmosphäre" und das An-

sprechen der emotionalen Seite der 

Kunden. Freundliche und kompe-

tente Mitarbeiter/Innen, ein attrak-

tiv aufbereitetes und präsentiertes 

Warensortiment, Kinderbetreuung 

in den Geschäften, integrierte Cafés 

oder Leseräume etc. können einen 

echten Mehrwert bringen. Der Ein-

kauf in der eigenen Stadt muss zum 

Erlebnis werden. 

 

Kooperationen stärken –  

Stadtmarketing forcieren 

 

Eine aktive Zusammenarbeit der 

Händler untereinander sowie eine 

enge Abstimmung aller Innenstadt-

akteure (Städte, Handel, Stadtmar-

keting und Immobilieneigentümer) 

ist eine Grundvoraussetzung für eine 

funktionierende Innenstadt.  

 

Insbesondere ein gutes Stadtmarke-

ting erweist sich als hilfreiches In-

strument, alle betroffenen Akteure 

im Sinne einer Verantwortungsge-

meinschaft an einen Tisch zu brin-

gen. Hierzu gehören auch gut ver-

netzte City-Manager, die insbeson-

dere als „Kümmerer“ zwischen Han-

del, Immobilieneigentümern und der 

Wirtschaftsförderung für den Teil-

raum Innenstadt erfolgreich vermit-

teln und koordinieren. Bezüglich des 

genauen Inhalts sowie Aufbaus einer 

solchen koordinierenden Funktion 

steht zum Beispiel die Bundesverei-

nigung City- und Stadtmarketing 

Deutschland beratend zur Verfü-

gung. Bei komplexen Prozessen 

macht zudem die Einbindung neutra-

ler Moderatoren Sinn. 

 

Private Initiativen fördern 

 

Bereits erfolgreich erprobte Instru-

mente wie Business Improvement 

Districts (BID) oder Immobilien- und 

Standortgemeinschaften (ISG) als 
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private Initiativen der Stadtentwick-

lung sollten zudem weiter ausgebaut 

werden.  

 

Diese nur in einigen Bundesländern 

(zum Beispiel in Berlin, Baden-Würt-

temberg, Hamburg, Hessen, NRW, 

Sachsen) auf gesetzlicher Grundlage 

vorgesehenen Instrumente können 

zur Aufwertung des städtebaulichen 

Umfelds, aber auch zum Ausbau der 

digitalen Infrastruktur in den Innen-

städten beitragen. Wünschenswert 

wäre eine Vereinheitlichung der ge-

setzlichen Grundlagen, um noch 

stärker gegenseitig von den Erfah-

rungen zu profitieren. 

 

Gleichzeitig sollten weitere freiwil-

lige Maßnahmen des Handels, wie 

etwa gemeinsame „Service- und 

Standortoffensiven“ oder unter den 

Händlern abgestimmte Ladenöff-

nungszeiten, verstärkt genutzt wer-

den. Ziel muss es sein, im Sinne des 

Satzes „Die (Innen-)Stadt, das sind 

wir alle“ gemeinsam für den „Stand-

ort Innenstadt“ zu werben, die At-

traktivität zu erhöhen und die Kun-

den durch eine Verbesserung der 

Servicequalität langfristig zu binden. 

 

Immobilieneigentümer  

in der Pflicht 

 

Immobilieneigentümer haben in der 

Praxis einen maßgeblichen Einfluss 

auf die Entwicklung der Innenstädte. 

Sie müssen ihrer Verantwortung ge-

recht werden und einen eigenen Bei-

trag zur erfolgreichen Bewältigung 

des strukturellen Wandels leisten. 

Eine einseitige Gewinnmaximierung 

durch überzogene Mietforderungen 

ist kontraproduktiv und nutzt nie-

mandem. Sie führen zu Leerständen 

und in der Folge zu einer Abwärtsspi-

rale ganzer Straßenzüge und Quar-

tiere. Grade im Zuge der Corona-

Krise und damit verbundener Ge-

schäftsschließungen kommt den Im-

mobilieneigentümern eine beson-

dere Verantwortung zu. 

 

Wir brauchen daher eine Mietpart-

nerschaft zwischen Händlern und 

Immobilieneigentümern. Wirt-

schaftlich stabile Mieter sind auch im 

Interesse der Eigentümer und der 

gesamten Innenstadt.  

 

Getreu dem Motto „Eigentum ver-

pflichtet“ (siehe Art. 14 II Grundge-

setz) sind die Eigentümer von Han-

delsimmobilien aufgerufen, eine an-

gemessene Mietpreispolitik zu be-

treiben und neue Formen, wie etwa 

frequenz- bzw. umsatzabhängige 

Mietenstaffelungen umzusetzen. 

Dies kann gerade den inhaberge-

führten und stationären Einzelhan-

del unterstützen und im Ergebnis zu 

einer Stabilisierung der Innenstädte 

beitragen. Unrentabel gewordene 

Verkaufsflächen können zudem 

durch Umnutzungskonzepte neu be-

lebt werden, indem sie etwa Dienst-

leistungsunternehmen zur Verfü-

gung gestellt werden, aber auch zu 

Wohnraum umfunktioniert werden. 

Als weitere Option kommen Zwi-

schennutzungen leer stehender Im-

mobilien in Betracht. Hier empfiehlt 

sich eine enge Abstimmung zwi-

schen Immobilieneigentümern, 

Händlern und Kommune, zum Bei-

spiel in Form eines aktiven Leer-

standmanagements. 

 

Nutzungsmischung  

 

Vor allem Einkaufsstraßen und 

Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität 

und Baukultur sind von großer Be-

deutung. Ein ansprechendes Gastro-

nomieangebot mit Außenbestuhlung 

im Frühjahr und Sommer gehören 

ebenso wie (Wochen-) Märkte mit 

dem Angebot regionaler Waren so-

wie kulturelle Veranstaltungen zur 

lebendigen Innenstadt dazu. Ergän-

zende Angebote, wie etwa Stadtfüh-

rungen, können dazu beitragen, die 

Identifikation mit der Stadt oder Ge-

meinde zu erhöhen. Kommunen soll-

ten auch Wert darauf legen, Spiel-

plätze für Kinder sowie ausreichende 

Sitzgelegenheiten als Treffpunkte 

der Kommunikation in den Ortszen-

tren vorzuhalten. 

 

Die „Stärkung der Mitte“ ist nicht nur 

ein Anliegen von Handel und Kom-

munen. Sie betrifft auch die Bürge-

rinnen und Bürger selbst und die vie-

len anderen privaten Akteure. Ge-

meinsames Ziel muss es sein, leben-

dige Innenstädte zu erhalten und 

diese zu stärken. Diese benötigen 

nicht nur den Einzelhandel, sondern 

eine gesunde Nutzungsmischung 

von Dienstleistungen, Wohnen, Ar-

beiten, Freizeit und Kultur. 

 

Baukultur schafft Lebensqualität 

 

Eine qualitätsvolle Planungs- und 

Baukultur ist ein wichtiger Baustein 

für vitale Innenstädte. Eine gute Bau-

kultur bringt nicht nur für die Be-

wohner einen Mehrwert. Im Ergeb-

nis profitieren gerade die örtliche 

Wirtschaft und der Handel, auch 



 
 

 
Deutscher Städte- und Gemeindebund │ Marienstraße 6 │ 12207 Berlin │ Telefon 030 77307-0 │ Telefax 030 77307-222 │ E-Mail: dstgb@dstgb.de 

Montag, 29.03.2021│ www.dstgb.de │ position@dstgb.de 

durch höhere Touristenzahlen und 

steigende Kaufkraft. 

 

Der Erhalt und die Schaffung einer 

guten Baukultur ist dabei eine Ge-

meinschaftsaufgabe der Kommu-

nen, der örtlichen Wirtschaft und 

des Handels sowie der Architekten 

und der Immobilienwirtschaft. 

Städte und Gemeinden stehen als 

Planungsträger und Baugenehmi-

gungsbehörden, als Gebäudebesit-

zer sowie als Vorbild für ihre Bürge-

rinnen und Bürger hierbei in einer 

besonderen Verantwortung. Sie kön-

nen durch die Durchführung von Pla-

nungs- und Gestaltungswettbewer-

ben, durch die Einsetzung kommu-

naler Gestaltungsbeiräte sowie 

durch den Erlass und die Umsetzung 

von Erhaltungs-, Gestaltungs- und 

Denkmalschutzsatzungen gute Vo-

raussetzungen für die Gewährleis-

tung einer qualitätsvollen Baukultur 

schaffen. 

 

Einzelhandels- und  

Zentrenkonzepte umsetzen 

 

Für die Kommunen kommt hinzu, 

dass Maßnahmen zur Belebung der 

Innenstädte und Ortskerne in der Re-

gel nur dann erfolgreich sind, wenn 

sie auf der Grundlage integrierter 

Einzelhandels- und Zentrenkonzepte 

abgestimmt und umgesetzt werden. 

Durch fundierte Konzepte kann der 

innerstädtische Einzelhandel rechts-

sicher, verlässlich und zielorientiert 

weiterentwickelt werden. Neben der 

Umsetzung der eigenen stadtplane-

rischen Zielvorstellungen wird auch 

den ortsansässigen Händlern sowie 

auswärtigen Investoren und Händ-

lern Planungssicherheit für ihre In-

vestitionen gegeben.  

 

Die regelmäßige Fortschreibung der 

Konzepte ermöglicht es zudem, auf 

sich verändernde Rahmenbedingun-

gen durch entsprechende Modifizie-

rungen flexibel zu reagieren. Hierbei 

sind auch die Veränderungsprozesse 

im Handel zu berücksichtigen, wie 

zum Beispiel der Kaufkraftabfluss 

durch den Online-Handel. 

 

Interkommunale  

Kooperationen ausbauen 

 

Die kommunale Steuerung des groß-

flächigen Einzelhandels über § 11 

Abs. 3 Baunutzugsverordnung 

(BauNVO) mit einer städtebaulichen 

Verträglichkeitsprüfung muss zudem 

konsequent angewendet werden. 

Nicht integrierte Handelsstandorte 

sind in der Tendenz innenstadtun-

verträglich. Sie müssen stets einer 

besonderen Einzelfallprüfung unter-

zogen werden. Insoweit  kommt 

auch interkommunal abgestimmten 

Einzelhandelskonzepten eine wich-

tige Funktion zu. Nur durch verbind-

liche Spielregeln zur Ansiedlung von 

großflächigen Einzelhandelsvorha-

ben auf integrierten Standorten 

kann ein Überhang an Verkaufsflä-

chen und ein „Kannibalismus" so-

wohl innerhalb verschiedener Kom-

munen als auch innerhalb des Han-

dels verhindert werden. 

 

 

 

 

 

Ladenöffnungszeiten 

flexibilisieren 

 

Die Laden- und auch Sonntagsöff-

nungszeiten werden in Deutschland 

durch die Ladenöffnungsgesetze der 

Länder geregelt. Angesicht der Viel-

falt in der kommunalen Landschaft 

sollten es die Landesgesetzgeber 

den Kommunen zukünftig ermögli-

chen, ihre Gestaltungsmöglichkeiten 

bei den jeweiligen Öffnungszeiten 

verstärkt auszuüben. 

 

Immer wieder heben Verwaltungs-

gerichte kommunale Verordnungen 

zur Sonntagsöffnung auf, weil sie 

den sogenannten Anlassbezug (zum 

Beispiel Sonntagsöffnung nur aus 

Anlass von örtlichen Festen, Märk-

ten, Messen oder ähnlichen Veran-

staltungen) nicht hinreichend be-

gründet haben. Daher ist es erfor-

derlich, dass die in den Länderrege-

lungen existierenden „Anlassbe-

züge“ gestrichen werden. Ziel muss 

es ein, dass Städte und Gemeinden 

die Freiheit erhalten, ohne weitere 

Begründung die gesetzlich festge-

legte Anzahl verkaufsoffener Sonn-

tage terminlich festzulegen.  Im Üb-

rigen müssen Sonn- und Feiertage 

grundsätzlich als Tage unserer christ-

lichen Kultur, der Erholung und der 

Ruhe verkaufsfrei bleiben. Gelegent-

liche Sonntagsöffnungen müssen 

aber möglich sein. Dadurch kann re-

gionalen und auch lokalen Besonder-

heiten Rechnung getragen werden. 

Denn im Ergebnis können Innen-

städte vor einer weiteren Verödung 

auch dadurch bewahrt werden, dass 

sie außerhalb der üblichen Öffnungs-

zeiten wieder zu lebendigen Orten 
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des Handels, der Kultur und der Frei-

zeit werden.  

 

Masterplan Mobilität umsetzen – 

Lieferverkehre reduzieren 

 

Angesichts der aktuellen Herausfor-

derungen im Verkehrsbereich sind 

ein Masterplan Mobilität und eine 

Verkehrswende für unsere Städte 

und Gemeinden erforderlich. Diese 

Verkehrswende, die insbesondere 

auch eine Reduzierung der Stickoxi-

demissionen im Blick haben muss, 

sollte als Gemeinschaftsprojekt von 

Bund, Ländern, Kommunen, den Un-

ternehmen der Mobilitätsbranche 

und auch dem Handel zügig umge-

setzt werden.  

 

 

Ein Masterplan „Verkehrswende“ 

muss insbesondere die Mobilität von 

Menschen und Gütern und damit 

auch die Lebendigkeit der Innen-

städte gewährleisten. Erforderlich ist 

ein Bündel verschiedener Aktivitä-

ten, unter anderem eine Stärkung 

des ÖPNV, die digitale Vernetzung 

der Verkehrsangebote, eine stärkere 

Förderung des Radverkehrs, ein ver-

mehrtes Car-Sharing und eine an-

wendungsorientierte Förderung der 

Elektromobilität bei Fahrzeugen mit-

samt der Schaffung einer einheitli-

chen Ladeinfrastruktur. Die für den 

Handel relevanten innerstädtischen 

Lieferverkehre müssen ebenfalls op-

timiert werden. Für die Belieferung 

der Innenstädte müssen möglichst 

emissionsarme Lösungen, wie zum 

Beispiel Sammeldepots für Paket- 

und Zustelldienste an verträglichen 

Standorten außerhalb der Innen-

städte mit anschließender Anliefe-

rung der Waren durch Elektrofahr-

zeuge oder Lastenfahrräder, gefun-

den werden.  

 

Allianz für Innenstädte 

 

Zur Umsetzung von Maßnahmen zur 

Stärkung der Innenstädte und Orts-

kerne ist, auch in Fortsetzung der ak-

tuellen Diskussionen auf Bundes-

ebene (z. B. BMI-Beirat Innenstadt), 

eine schlagkräftige Organisations-

struktur erforderlich, die über aus-

reichend personelle und finanzielle 

Ressourcen verfügt. Daher sollte die 

bereits im Jahr 2016 vom DStGB so-

wie vom Handelsverband Deutsch-

land (HDE) gegründete „Allianz für 

Innenstädte“ zu einer Stiftung mit 

Vereinsstruktur „Deutsche Stiftung 

Allianz für Innenstädte (DStAI) e. V.“ 

weiterentwickelt werden. Weitere 

Informationen finden Sie im Internet 

unter www.dstgb.de. 

 

Berlin, 29.03.2021 


